
 
 
 
Anhang 5 zur Verwaltungsverordnung des Personalamtes Graubünden vom 28. Oktober 2008 
Personaldaten- und Stellenbewirtschaftung 

 
 

Prozessname Begriffserklärung FK 
ändert 

GK 
ändert 

Rechtsgrundlagen Kompetenz Prozessablauf 

Stellenschaffung Eine DS bekommt eine neue Stelle 
oder zusätzliche Stellenprozente. 
FK wird neu bestimmt 

  Art. 19 Abs. 1 PG 
 
 

Regierung / 
Grosser Rat 
(Budget) 

Antrag mit Wirt-
schaftlichkeitsbe-
rechnung 
Stellenbeschreibung 
und Organigramm 
Prüfung durch PA 

Stellen-
streichung 

Eine bestehende Stelle oder 
Stellenprozente werden gestrichen. 

  Art. 8 Abs. 1 PV Regierung PA entwirft 
Regierungsantrag 

Einreihungs-
änderung 

Die Aufgaben einer Stelle ändern 
sich in qualitativer Hinsicht. Dabei 
kann eine Stelle höher 
(Höhereinreihung) oder tiefer 
(Tiefereinreihung, inkl. Besitzstand) 
eingereiht werden. 

ja evt. Art. 13 PV (FK) 
in Verbindung mit 
Art. 63 PG 

Regierung: 
DSL, DSL-Stv., 
Dep’sekretäre 
 
Dep. / STAKA: 
übrige MA ab 
GK16 
 
DS: 
MA GK 1 – 15 

DS beantragt Ein-
reihungsänderung 
Beilagen: 
Stellenbeschreibung 
(bisherige und neue) 
Organigramm 
 

Stellen-
verschiebung 

Eine Stelle wird von einer DS in eine 
andere DS verschoben. 
 
Ein/e Stelleninhaber/in kann mit der 
Stelle verschoben werden. 

nein  
 
 
evt. 

Budget Dep. DV 

Stellenplan-
reorganisation 

Eine Stelle wird innerhalb der 
gleichen DS verschoben (meist im 
Zusammenhang mit neuen 
Organisationsstrukturen). 
 
Ein/e Stelleninhaber/in kann mit der 
Stelle verschoben werden. 

nein  
 
 
 
 
evt. 

Budget DS Vollzug DS-Entscheid 
durch PA 

Lohnänderung 
individuell 

Individuelle Lohnentwicklung 
(jährliche Lohnrunde auf den 1. 
Januar). 
 
Beförderung (jederzeit möglich). 

nein 
 
 
 
nein 

nein 
 
 
 
evt. 

Art. 22 PG DS  Lohnrundenmodul 
 
 
 
Entscheid der 
Anstellungsinstanz 
(Nachtrag zum AV oder 
mit neuem AV) 

Lohnänderung 
nach Band-
breitenmodell 

Überbesetzung um 1 GK oder 
Unterbesetzung um eine oder 
mehrere GK. 

nein ja Art. 14 PV DS nach 
Anhören PA 

Vollzug DS-Entscheid 
durch PA 

Personenver-
schiebung 

Eine Person wird innerhalb der 
gleichen DS verschoben. 
 
Eine Person wird in eine andere DS 
verschoben. 

nein nein Budget 
 
 
Art. 63 PG 

DS 
 
 
Anstellungsin-
stanz 

Vollzug DS-Entscheid 
durch PA 
 
Neuer AV (evtl. 
Nachtrag zum AV) 

 
 
 
Legende 
 
AV Arbeitsvertrag 
Dep. Departement 
DS Dienststelle 
DSL Dienststellenleitende 
DV Departementsverfügung 
FK Funktionsklasse (gemäss Einreihungsplan, stellenbezogen) 
GK Gehaltsklasse (personenbezogen) 
MA Mitarbeitende 
PA Personalamt 
PG Personalgesetz  
PV Personalverordnung 


